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RS OGH 1977/6/8 1Ob17/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1977

Norm

ABGB §1293

AHG §1 Eb

Rechtssatz

Der Verlust einer zusätzlichen Sicherheit für eine vollstreckbare Forderung stellt dann keinen Vermögensschaden dar,

wenn weder feststeht, daß die verloren gegangene Sicherheit schon zur Befriedigung der Forderung geführt hätte

noch daß die verbliebenen Sicherheiten die Forderung nicht voll decken.
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